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67. JahrgangSonntag, 23. Jebruar 1936Nr. 8

Wochenkalender: Sonntag, 23. Februar, Pet. Dam.; Montag, 24. Schalttag; Dienstag, 25. Fastn, Ma¬
thias; Mittwoch, 26. Aschermittwoch; Donnerstag, 27. Mechtild, Alexand.; Freitag, 28. Leander; Samstag, 29

Romanus.
Vieh= und Krämermärkte in Dornbirn: 10. März, 14. April, 28. April, 12. Mai, 2. Juni,

22. September, 6. Oktober, 20. Oktober, 17. November, 7. Dezember.

Die Bekämpfung der Bisamratte.Kundmachungen
Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

vom 14. Februar 1935 I—Zl. 198.
Unter Hinweis auf das Landesgesetz vom 14. No¬

vember 1928 LGBl. Nr. 22 vom Jahre 1929 wird er¬Donnerstag, den 27. Februar 1936 wird seitens
neut darauf hingewiesen, daß das Halten von Bisam¬

der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch in Dornbirn (Rat¬
ratten verboten ist und Zuwiderhandlungen mit allerhaus Zimmer Nr. 11) von 14 bis 16 Uhr ein
Strenge bestraft werden.Gleichzeitig ergeht daher zufolge Auftrages derAmtstag
Landeshauptmannschaft Vorarlberg vom 11. Februar 1936gehalten. Zl. IIIc=296/2=35 an alle Wald= und Jagdaufseher, Fi¬
schereiaufseher, Stromaufseher, Dammwärter und mit derEs steht jedermann frei, zu der angegebenen Zeit
Beaufsichtigung von Dämmen betrauten Personen der neudort vorzusprechen und Wünsche oder Beschwerden vor¬
erliche Auftrag, ein wachsames Auge diesem furchtbaren

zubringen, soweit diese in die Kompetenz der Bezirks¬
Schädling der Volkswirtschaft zu schenken und das etwa¬

hauptmannschaft fallen. ige Auftreten desselben sogleich der Landeshauptmann¬
schaft Vorarlberg, Abteilung IIlc auf dem schnellstenSteuersachen und gerichtliche Angelegenheiten kommen
Wege zu melden. Ferner ist die Vernichtung solcher Tierealso nicht in Betracht. sogleich einzuleiten.Der Bezirkshauptmann:

Der Bezirkshauptmann:1005Dr. Graf 1034Dr. Graf e. h.

Kundmachung. Mitteilungen
Das bei der diesjährigen Forsttagsatzung genehmigte

Holzschlägerungs=Anmeldeverzeichnis liegt in der Zeit vom
24. Februar bis 7. März im Rathaus Zimmer Nr. 16 Als Viehbeschauer bezw. Viehpaßaussteller für
zur Einsichtnahme öffentlich auf. den Bezirk Haselstauden wurde bis auf weiteres HerrDiesbezügliche Rekurse sind binnen 14 Tagen bei

Josef Schwendinger in Dornbirn, Wälderstraße Nr. 
der Landesregierung einzubringen (nicht Haselstauderstr. Nr. 1, wie zuvor verlautbart)

920wohnhaft, bestellt.Der Bürgermeister1009


